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1 Aufgabenstellung 
 
Die Gemeinde Groß Grönau hat die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 30 beschlossen, 
um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine wohnbauliche Entwicklung der rückwär-
tigen Bereiche der Grundstücke Hauptstraße 55/55a - 57/57a zu schaffen. 
 
Unser Büro wurde beauftragt, die von der Hauptstraße (L 331 / B 207alt) ausgehenden Ver-
kehrslärmimmissionen innerhalb des Plangebietes sowie die Auswirkungen der zur Erschlie-
ßung der Baugrundstücke vorgesehenen privaten Zuwegungen einschließlich einer Gemein-
schafts-Stellplatzanlage im Hinblick auf die Belange des Schallschutzes zu untersuchen. 
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2 Planungsbeschreibung 
 
Die Einbettung des Plangebietes in die Umgebung kann den Anlagen 1 und 2 entnommen 
werden. Die Entwürfe des Bebauungsplanes Nr. 30 und des Bebauungskonzeptes mit Stand 
vom 14.05.2018 sind als Anlagen 3 und 4 beigefügt. 
 
Die Planungen sehen die Festsetzung von Allgemeinen Wohngebieten (WA) als Art der bau-
lichen Nutzung mit durch Baugrenzen definierten Baufeldern vor. Im nördlichen Plangebiet 
sind im rückwärtigen Bereich der Grundstücke Hauptstraße 57/57a vier Einzelhäuser sowie im 
südlichen Plangebiet im rückwärtigen Bereich der Grundstücke Hauptstraße 55/55a drei Ein-
zelhäuser vorgesehen. Weiterhin ist geplant, an der südlichen Plangebietsgrenze das Ge-
bäude der auf dem Grundstück Hauptstraße 55 ansässigen Dachdeckerei (die aufgegeben 
wird) abzureißen und stattdessen eine Reihenhauszeile mit sechs Wohneinheiten einschließ-
lich einer Gemeinschafts-Stellplatzanlage zu errichten. Das Maß der baulichen Nutzung wird 
auf ein Vollgeschoss (Einzelhäuser) bzw. zwei Vollgeschosse (Reihenhauszeile) begrenzt. Die 
verkehrliche Erschließung der Baugrundstücke erfolgt über zwei Privatwege, die an die Haupt-
straße angebunden werden.  
 
Außerdem werden die bebauten Grundstücke Hauptstraße 55, 55a, 57 und 57a überplant mit 
Festsetzungen zu Baugrenzen sowie zum Maß der baulichen Nutzung. 
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3 Allgemeine Beurteilungs- und Berechnungsgrundlagen  
 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind Lärmimmissionen in der Abwägung der öffentlichen 
und privaten Belange zu berücksichtigen, sofern sie nicht unerheblich und damit zu vernach-
lässigen sind. Gesetzliche Grundlagen für die Belange des Schallschutzes in der Bauleitpla-
nung ergeben sich aus dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) [1] mit dem Gebot, 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umweltein-
wirkungen vorzubeugen, sowie aus dem Baugesetzbuch (BauGB) [2]. Neben dem Trennungs-
gebot nach § 50 BImSchG1) beurteilt sich die Rechtmäßigkeit der konkreten planerischen  
Lösung primär nach den Maßstäben des Abwägungsgebotes gemäß § 1 Nr. 5, Nr. 6 und  
Nr. 7 BauGB (Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, allgemeine Anforderungen an ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, umweltbezogene Auswirkungen). 
 
Die DIN 18005-1 "Schallschutz im Städtebau" vom Juli 2002 [5] gibt Hinweise zur Berücksich-
tigung des Schallschutzes bei der städtebaulichen Planung. Die Vorgängernorm wurde ein-
schließlich des heute noch geltenden Beiblattes 1 [6] vom Mai 1987 durch Erlass als Instru-
mentarium für die Bauleitplanung eingeführt. Das Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 enthält Orientie-
rungswerte für Lärmeinwirkungen (differenziert nach verschiedenen Lärmquellenarten), um 
die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Baufläche verbun-
dene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen.  
 
Die DIN 18005-1 verweist darüber hinaus auf Berechnungsvorschriften sowie spezifische Ver-
ordnungen, Vorschriften und Richtlinien, die in bau- bzw. immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungs- und Überwachungsverfahren auf der verwaltungsrechtlichen Vollzugsebene mit ei-
genen Immissionsanforderungen angewendet werden. Diese sind in der Bauleitplanung zwar 
dem Grunde nach nur mittelbar anwendbar, entfalten im Hinblick auf die spätere Vollzugs-
fähigkeit des Bebauungsplanes aber trotzdem bindende Wirkung. Soweit diese Regelwerke 
zur Anwendung kommen, wird in den dazugehörigen Kapiteln darauf eingegangen. 
 
Die gemäß der Aufgabenstellung zu untersuchenden Lärmimmissionen werden durch Schall-
ausbreitungsberechnungen ermittelt. Die Digitalisierung des Simulationsmodells erfolgt auf 
der Grundlage der vom Planungsbüro PROKOM GmbH zur Verfügung gestellten Dateien der 
Entwürfe des Bebauungsplanes Nr. 30 und des Bebauungskonzeptes, des vom Landesamt 
für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein käuflich erworbenen Auszuges aus 
der Liegenschaftskarte sowie einer Ortsbegehung des Unterzeichners am 18.04.2018. 
 
 
1) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 

einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf ausschließlich oder überwiegend dem Woh-
nen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. 
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Für die Lärmberechnungen kommt das Programm LIMA, Version 12.0 zum Einsatz. Die lärm-
artenspezifischen Berechnungsparameter und Beurteilungskriterien können den jeweiligen 
Kapiteln entnommen werden. 
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4 Straßenverkehrslärmimmissionen im Plangebiet 
 
4.1 Beurteilungsgrundlagen 
 
4.1.1 Lärmbelastungen 
 
Zur Beurteilung von Verkehrslärmimmissionen sind in der städtebaulichen Planung folgende 
schalltechnische Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 heranzuziehen: 
 
Tabelle 1:  Schalltechnische Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 

 

 
Tag 

06:00 - 22:00 Uhr 
dB(A) 

Nacht 
22:00 - 06:00 Uhr 

dB(A) 

Gewerbegebiete (GE) 65 55 

Dorf-, Mischgebiete (MD, MI) 60 50 

Allgemeine Wohngebiete (WA)  55 45 

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 

 
Nach den Ausführungen des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 sind die schalltechnischen Orientie-
rungswerte eine sachverständige Konkretisierung für die in der Planung zu berücksichtigenden 
Ziele des Schallschutzes, sie sind keine Grenzwerte. Die Einhaltung der Orientierungswerte 
ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffen-
den Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu er-
füllen.  
 
Sofern sich die Orientierungswerte nicht bzw. nicht mit vertretbaren Mitteln sicherstellen  
lassen, können im Rahmen des Abwägungsprozesses auch Immissionswerte oberhalb der 
Orientierungswerte als Zielwerte für die städtebauliche Planung angenommen werden. Bei der 
Frage, welche Beurteilungsmaßstäbe bei der Bewertung von Verkehrslärm zur Konkretisie-
rung des Abwägungsspielraumes geeignet und fachlich gerechtfertigt sind, ist die Verkehrs-
lärmschutzverordnung (16. BImSchV) [4] zu nennen. Die 16. BImSchV gilt für den Neubau 
oder die wesentliche Änderung von Verkehrswegen (und ist in diesen Fällen zwingend anzu-
wenden). Sie kann aus fachlicher Sicht auch hilfsweise zur Beurteilung von städtebaulichen 
Planungssituationen an bestehenden Verkehrswegen herangezogen werden.  
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Die in der folgenden Tabelle zusammengefassten Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 
liegen um > 4 dB(A) über den Orientierungswerten des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1. 
 
Tabelle 2:  Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

 

 
Tag 

06:00 - 22:00 Uhr 
dB(A) 

Nacht 
22:00 - 06:00 Uhr 

dB(A) 

Gewerbegebiete (GE) 69 59 

Misch- und Dorfgebiete (MI, MD) 64 54 

Reine und Allgemeine Wohngebiete (WR, WA) 59 49 

 
In Wohngebieten können darüber hinaus nach der Rechtsprechung die um 5 dB(A) angeho-
benen Orientierungswerte (die den städtebaulichen Zielwerten für – auch dem Wohnen die-
nende – Misch- und Dorfgebiete entsprechen und somit ebenfalls noch gesundes Wohnen 
sicherstellen) als Abwägungsschwellen herangezogen werden. Dies gilt insbesondere für nur 
temporär genutzte Außenwohnbereiche. 
 
Die Durchsetzung des Trennungsgrundsatzes nach § 50 BImSchG stößt häufig an Grenzen, 
so dass es nicht möglich ist, allein durch Wahrung von Abständen zu vorhandenen Verkehrs-
wegen schädliche Umwelteinwirkungen zu vermeiden. Gründe hierfür können der sparsame 
Umgang mit Grund und Boden gemäß § 1a (2) BauGB, städtebauliche Gründe und legitime 
Interessen einer Gemeinde zur Verwertung von Grundstücken sein.  
 
Wenn in derartigen Fällen das Einhalten größerer Abstände ausscheidet, ist durch geeignete 
bauliche und technische Vorkehrungen im Sinne von § 9 (1) Nr. 24 BauGB dafür zu sorgen, 
dass keine ungesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse entstehen.  
 
An erster Stelle von möglichen Maßnahmen steht der aktive Schallschutz durch Errichtung 
von abschirmenden Lärmschutzwänden oder -wällen. Nur hinreichend gewichtige städtebau-
liche Belange oder ein Missverhältnis zwischen den Kosten für Schutzmaßnahmen und der 
mit ihnen zu erreichenden Abschirmungswirkung können es rechtfertigen, von Vorkehrungen 
des aktiven Schallschutzes abzusehen.  
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Sofern aktive Lärmschutzmaßnahmen nicht oder nur eingeschränkt möglich sind und im Rah-
men der Abwägung mit plausibler Begründung unterhalb der Grenze zu Gesundheitsgefahren 
von den Orientierungswerten abgewichen wird, weil andere Belange überwiegen, ist ein Aus-
gleich durch schalltechnisch günstige Gebäudeanordnungen und Grundrissgestaltungen so-
wie schalldämmende Maßnahmen an den Außenbauteilen von Aufenthaltsräumen (passiver 
Schallschutz) vorzusehen und planungsrechtlich abzusichern. Auf die entsprechenden Be-
messungsgrundlagen wird im Kapitel 4.1.2 eingegangen. 
 
In der 16. BImSchV und in der Rechtsprechung nehmen die Höchstwerte von 70 dB(A) am 
Tag und 60 dB(A) in der Nacht eine besondere Stellung ein zum Schutz vor Gesundheitsge-
fährdungen. Diese Werte werden gemeinhin als Grenzen für planerisches Handeln bei der 
Neuausweisung von Gebieten mit Wohnnutzungen angesehen. 
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4.1.2 Passiver Schallschutz  
 
Die bauaufsichtlich eingeführten Normen DIN 4109 und Beiblatt 1 zu DIN 4109 (Ausgabe  
November 1989) [7, 8] zum Schallschutz im Hochbau enthalten u.a. die baurechtlichen Anfor-
derungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen zum Schutz vor Außenlärm. 
 
Im Jahr 2016 wurden diese Normen zurückgezogen und neue Fassungen veröffentlicht, die  
wiederum im Januar 2018 durch die nunmehr geltenden Ausgaben DIN 4109-1 „Schallschutz 
im Hochbau, Teil 1: Mindestanforderungen“ [9] und DIN 4109-2 „Schallschutz im Hochbau, 
Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen“ [10] ersetzt wurden. Im bau-
aufsichtlichen Regelungsrahmen ist die DIN 4109 (1989) zunächst weiterhin als Technische 
Baubestimmung gültig. Es ist aber damit zu rechnen, dass die DIN 4109 (2018) stattdessen 
als neues Regelwerk bauaufsichtlich eingeführt wird. Nach fachlicher Einschätzung des Un-
terzeichners macht es Sinn, im Rahmen der zukunftsorientierten Bauleitplanung auch jetzt 
schon die neue DIN 4109 für Festsetzungen zum passiven Schallschutz anzuwenden. 
 
Im Hinblick auf die Anforderungen an den Schallschutz gegenüber Außenlärm besteht ein  
wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Fassungen darin, dass die DIN 4109 (1989) 
die Bemessung der Schalldämmungen der Außenbauteile ausschließlich auf den Tagzeitraum 
abstellt (was insbesondere in Fällen, in denen die nächtlichen Lärmimmissionen um deutlich 
weniger als 10 dB(A) unter den Tagwerten liegen, in Fachkreisen auch bisher schon als frag-
würdig und nicht mehr den anerkannten Regeln der Technik entsprechend angesehen wurde), 
während die DIN 4109 (2018) diesbezüglich zwischen Tag und Nacht differenziert.  
 
In der DIN 4109 (1989) werden Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen 
in 5 dB - Stufen in Abhängigkeit der maßgeblichen Außenlärmpegel und der damit verknüpften 
Lärmpegelbereiche definiert. Nach DIN 4109 (2018) sind die erforderlichen Schalldämmungen 
der Außenbauteile nicht mehr in 5 dB-Stufen, sondern für die jeweiligen Außenlärmbelastun-
gen dezibelgenau wie folgt zu berechnen (Auszug aus DIN 4109-1:2018-01): 
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Mindestens einzuhalten sind nach DIN 4109-1:2018-01 R’w,ges = 35 dB für Bettenräume in 
Krankenanstalten und Sanatorien sowie R’w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, 
Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches.  
 
Sofern ausschließlich Lärmpegelbereiche vorliegen, ist nach ergänzender Regelung der  
DIN 4109 (2018) der maßgebliche Außenlärmpegel La für die Berechnung des gesamten  
bewerteten Bau-Schalldämm-Maßes R’w,ges wie folgt anzusetzen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dies impliziert wie in den früheren Fassungen der DIN 4109, dass z.B. der Lärmpegelbereich 
III die maßgeblichen Außenlärmpegel von 61 dB(A) bis 65 dB(A) bzw. der Lärmpegelbereich 
IV die maßgeblichen Außenlärmpegel von 66 dB(A) bis 70 dB(A) umfasst. Da innerhalb der  
5 dB - Spannen diejenige erforderliche Schalldämmung R’w,ges, die für den höchsten Wert des 
maßgeblichen Außenlärmpegels gilt, anzuwenden ist, liegt diese Bemessung auf der sicheren 
Seite, kann gegenüber der dezibelgenauen Berechnung aber auch zu Überdimensionierungen 
führen. 
 
Bei der als Angebotsplanung anzusehenden Aufstellung von Bebauungsplänen würde eine 
dezibelgenaue Bemessung des passiven Schallschutzes zu einer Überfrachtung führen. Der 
Bebauungsplan wäre damit überfordert, die für konkrete Einzelbauvorhaben geltende  
DIN 4109 (2018) mit Differenzierung der Lärmbelastungen der einzelnen Gebäudeseiten und 
Geschosse durch Festsetzungen exakt abzubilden. Hierfür steht das nachfolgende Baugeneh-
migungsverfahren zur Verfügung. Zur qualitativen Darstellung der Lärmbelastungen und des 
daraus resultierenden passiven Schallschutzes in orientierender Form bietet sich nach fachli-
cher Auffassung unter Bezugnahme auf die Tabelle 7 der DIN 4109 (2018) weiterhin die auf 
der sicheren Seite liegende Festsetzung der Lärmpegelbereiche mit Stufen der erforderlichen 
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Schalldämm-Maße von 5 dB an. Mittels einer Ausstiegsklausel kann ergänzend die Möglich-
keit geschaffen werden, für das konkrete Bauvorhaben eine exakte Bemessung des passiven 
Schallschutzes nach den bauaufsichtlich geltenden Regelwerken vorzunehmen. 
 
Die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen gelten nach alter und nach 
neuer DIN 4109 unabhängig von der Festsetzung der Gebietsart. Bei Überschreitungen der 
gebietsspezifischen Immissionszielwerte dient der passive Schallschutz als Ausgleich zur Er-
reichung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse. In Gebieten mit gegenüber Wohngebieten 
geringerer Schutzbedürftigkeit können auch bei Einhaltung der gebietsspezifischen Immissi-
onszielwerte Anforderungen an den baulichen Schallschutz notwendig werden.  
 
Der maßgebliche Außenlärmpegel ergibt sich für den Tag aus dem zugehörigen Beurteilungs-
pegel (06:00 - 22:00 Uhr) sowie für die Nacht aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (22:00 
- 06:00 Uhr) plus Zuschlag zur Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung  
(größeres Schutzbedürfnis in der Nacht). Letzteres gilt für Räume, die überwiegend zum 
Schlafen genutzt werden können. Maßgeblich ist die Lärmbelastung derjenigen Beurteilungs-
zeit, die die höhere Anforderung ergibt.2) 

 
Bei Straßenverkehrslärmimmissionen sind die Beurteilungspegel im Regelfall rechnerisch zu 
bestimmen, wobei zur Bildung des maßgeblichen Außenlärmpegels 3 dB(A) zu addieren sind. 
Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag und Nacht weniger als 10 dB(A), so 
ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus dem um  
3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A).  
 
Die Anforderungen an den baulichen Schallschutz gegenüber Außenlärm beziehen sich neben 
dem meist pegelbestimmenden Verkehr auch auf gewerbliche Lärmeinwirkungen. Im Regelfall 
wird dabei der gebietsabhängige Immissionsrichtwert der TA Lärm für den Tag plus Zuschlag 
von 3 dB(A) als maßgeblicher Außenlärmpegel eingesetzt. Der zweite Satz des vorigen Ab-
satzes für die Nacht gilt analog.3)  
 
2) Bei der Dimensionierung der Schalldämmung der Gebäudeaußenbauteile von schutzbedürftigen Räumen, 

deren Nutzung zum Nachtschlaf nicht ausgeschlossen werden kann, ergeben sich die Anforderungen regel-
mäßig aus den Außenlärmpegeln, die aus der nächtlichen Lärmbelastung gebildet werden. Für Räume, die 
bestimmungsgemäß nicht für den Nachtschlaf genutzt werden (z. B. Wohnzimmer, Küchen, Büroräume, Pra-
xisräume und Unterrichtsräume), ergeben sich die Anforderungen regelmäßig aus den Außenlärmpegeln, die 
aus der Lärmbelastung tagsüber gebildet werden.  

3) In Allgemeinen und Reinen Wohngebieten ergeben sich bezüglich Gewerbelärm maßgebliche Außenlärmpe-
gel von La < 58 dB(A) bzw. Anforderungen an die Luftschalldämmung der Außenbauteile von R’w,ges < 30 dB. 
Dies ist Standard und bedarf keiner Festsetzung im Bebauungsplan. Auch im Zusammenhang mit der Über-
lagerung durch Verkehrslärm kann dies im Regelfall in Wohngebieten bei der Bemessung des passiven 
Schallschutzes als Grundlage für Festsetzungen im Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 
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Der resultierende maßgebliche Außenlärmpegel wird durch logarithmische Addition der lärm-
artenspezifischen Außenlärmpegel bestimmt. Im Sinne einer Vereinfachung werden dabei un-
terschiedliche Definitionen der einzelnen Außenlärmpegel in Kauf genommen. 
 
Das geforderte gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß erf. R’w,ges gilt für die komplette  
Fassade eines Raumes, die die Gesamtheit aller Außenbauteile bezeichnet. Eine Fassade 
kann aus verschiedenen Bauteilen (Wand, Dach, Fenster, Türen) und Elementen (Lüftungs-
einrichtungen, Rollladenkästen) bestehen. Der Nachweis des geforderten gesamten bewerte-
ten Bau-Schalldämm-Maßes erf. R’w,ges ist im Rahmen der Objektplanung in Abhängigkeit des 
Verhältnisses der gesamten Außenfläche eines Raumes zu dessen Grundfläche sowie der 
Flächenanteile der Außenbauteile zu führen.  
 
Im Hinblick auf Unsicherheiten ist im vereinfachten Nachweisverfahren ein Vorhaltemaß von 
2 dB in Ansatz zu bringen. Bei Anforderungen von erf. R’w,ges > 40 dB sind auch die Schall-
übertragungen über die flankierenden Bauteile zu berücksichtigen. 
 
Bewertete Bau-Schalldämm-Maße von R’w,ges < 35 dB werden heutzutage standardmäßig be-
reits aus Wärmeschutzgründen eingehalten. Auf entsprechende Festsetzungen kann daher in 
Bebauungsplänen verzichtet werden. 
 
Nach Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 ist bei Beurteilungspegeln nachts über 45 dB(A) ungestörter 
Schlaf auch bei nur teilweise geöffnetem Fenster häufig nicht mehr möglich. In der VDI 2719 
[12] ist diese Schwelle bei 50 dB(A) angesiedelt. Zur Sicherstellung eines hygienischen Luft-
wechsels können bei Nachtpegeln zwischen 45 dB(A) und 50 dB(A) bzw. sollten über 50 dB(A) 
Schlafräume als Ausgleichsmaßnahme mit schalldämmenden Lüftungseinrichtungen ausge-
stattet werden. 
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4.2 Berechnungsverfahren 
 
Die DIN 18005-1 verweist zur Ermittlung von Straßenverkehrslärmimmissionen auf die  
RLS-90 [13]. Die Berechnungen erfolgen nach diesem Regelwerk in Abhängigkeit von folgen-
den Ausgangswerten: 
 
Tabelle 3:  Berechnungsparameter Straßenverkehrslärm nach RLS-90 

 

DTV 
Durchschnittliches Tägliches Verkehrsaufkommen  

(Mittelwert über alle Tage eines Jahres) 

M Maßgebende stündliche Verkehrsstärken  

p Anteil Lkw > 2,8/3,5 t4) 

Vzul Zulässige Höchstgeschwindigkeit 

DStrO Korrekturwert für Art der Fahrbahnoberfläche nach Tabelle 4 der RLS-90 

DStg Korrekturwert für Steigungen und Gefälle > 5 % 

 
Mit diesen Parametern werden zunächst die Emissionspegel Lm,E berechnet, die für einen Ab-
stand von 25 m zur Straßenmitte definiert sind und als Basis für die Schallausbreitungsberech-
nungen dienen. Bei einer mehrstreifigen Straße werden den äußeren Fahrstreifen Linien-
schallquellen in 0,5 m Höhe zugeordnet mit jeweils 50 % des Verkehrsaufkommens des  
Straßenquerschnittes bzw. der Emissionspegel. 
 
Die Berechnungen erfolgen nach dem Teilstückverfahren der RLS-90 mit programminterner 
Unterteilung der Straßenabschnitte in Abhängigkeit der jeweiligen Abstände zu den Immissi-
ons-Berechnungspunkten.  
 

Die Schallausbreitungsberechnungen beinhalten die abstandsbedingten Pegelabnahmen, die 
Luftabsorption, die Boden- und Meteorologiedämpfung sowie Abschirmungen und Reflexio-
nen. Die berechneten Lärmimmissionen gelten bei größeren Entfernungen zur Lärmquelle für 
eine Wetterlage, die die Schallausbreitung begünstigt (Mitwind, Temperaturinversion). 
 
 
 
 
 
4) Nach einer Rundverfügung des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein vom 

17.02.2010 sollen abweichend von der in der RLS-90 angegebenen Grenze von 2,8 t Fahrzeuge ab einem 
Gesamtgewicht von 3,5 t als Lkw angesetzt werden (vor dem Hintergrund, dass nach Untersuchungen der 
Bundesanstalt für Straßenwesen / BASt keine signifikanten Unterschiede der Ergebnisse der Verkehrslärm-
berechnungen zwischen den Tonnagegrenzen 2,8 t und 3,5 t zu erwarten sind). 
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An den Gebäuden liegen die maßgebenden Immissionsorte in Höhe der oberen Geschoss-
decke des zu schützenden Raumes. Die Immissionsberechnungshöhen werden mit 2,8 m pro 
Geschoss angesetzt. Für die ebenerdigen Außenwohnbereiche ist die Immissionshöhe 2,0 m 
maßgebend. 
 
Die Bestandsbebauungen außer- und innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes 
Nr. 30 werden bei den Schallausbreitungsberechnungen als reflektierende und abschirmende 
Objekte berücksichtigt. Im Hinblick auf den Angebotscharakter der Bauleitplanung für Neube-
bauungen werden die nach bisherigem Planungsstand vorgesehenen Gebäude innerhalb des 
Bebauungsplanes Nr. 30 nicht berücksichtigt (freie Schallausbreitung ohne Gebäude im Be-
reich der Baugrundstücke des Plangebietes). 
 
Die Beurteilungspegel sind grundsätzlich ab X,1 dB(A) auf den nächsten ganzen Wert X+1 
dB(A) aufzurunden. Im Gegensatz zu den Beurteilungsregelwerken, die für Lärmimmissionen 
durch Gewerbe-, Sport- und Freizeitanlagen gelten, ist bei Verkehrslärmberechnungen nachts 
nicht die ungünstigste Stunde, sondern der gesamte 8-stündige Beurteilungszeitraum maßge-
bend. 
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4.3 Verkehrsaufkommen und Schallemissionen 
 
Nach Auskunft des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV),  
Niederlassung Lübeck, besteht an der L 331 im Bereich des Plangebietes in Groß Grönau die 
Dauerzählstelle 1142 (siehe Anlage 5). Die Verkehrszählergebnisse im Zeitraum 1990 bis 
2017 sind als Anlagen 6 und 7 beigefügt. Danach hat sich das Verkehrsaufkommen durch die 
in den vergangenen Jahren realisierten Straßenbaumaßnahmen (B 207neu, A 20) von ehe-
mals 10.000 - 11.000 Kfz/24h auf 6.000 - 7.000 Kfz/24h reduziert. 
 
Gemäß den Verkehrszählergebnissen der letzten drei Jahre 2015 - 2017 wird bei den Ver-
kehrslärmberechnungen aufgerundet von DTV = 6.300 Kfz/24h mit Lkw-Anteilen gemäß den 
früheren Differenzierungen von p = 3 % am Tag und p = 4 % in der Nacht ausgegangen. 
Angesichts der Jahresganglinie der vergangenen Jahre mit abnehmenden Verkehrsstärken 
wird kein Zuschlag für etwaige zukünftige Verkehrszunahmen hinzugerechnet. 
 
Mit den auf der Basis der für Landesstraßen geltenden Umrechnungsfaktoren ermittelten maß-
geblichen stündlichen Verkehrsstärken von MTag = 378 Kfz/h und MNacht = 50 Kfz/h sowie der 
innerorts geltenden Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von vzul = 50 km/h 
und DStrO = 0 dB(A) ergeben sich Emissionspegel von Lm,E,Tag = 58,7 dB(A) und MNacht = 50,5 
dB(A).  
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4.4 Ergebnisse und Bewertung der Lärmberechnungen 
 
Die flächendeckenden Berechnungsergebnisse für das Plangebiet können folgenden Lärm-
karten entnommen werden: 
 
Anlage 8:  Immissionshöhe 2,0 m für ebenerdige Außenwohnbereiche,  
   Beurteilungszeit tags 
 
Anlagen 9, 10  Immissionshöhe 5,6 m für das 1. OG 
   Beurteilungszeiten tags und nachts. 
 
In den Lärmkarten sind die Beurteilungspegel farbig in Abstufungen von 5 dB(A) sowie durch 
graue Isophonenlinien in Abstufungen von 1 dB(A) dargestellt. Die für Allgemeine Wohnge-
biete geltenden Orientierungswert-Isophone des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 von 55 dB(A) 
am Tag und 45 dB(A) in der Nacht sind durch weiße Linien hervorgehoben.  
 
Innerhalb der für Neubebauungen festgesetzten Baugrenzen der Teilgebiete WA2, WA3 und 
WA4 werden die Orientierungswerte überwiegend eingehalten. Nur im Baufeld für die Reihen-
hauszeile im Teilgebiet WA4 weisen die Berechnungen am östlichen Rand Überschreitungen 
um 3 dB(A) am Tag und 5 dB(A) in der Nacht nach. Nachts ist bei freier Schallausbreitung 
auch noch das zweite Reihenhaus betroffen (nach ergänzenden Berechnungen mit Reihen-
haus beschränkt sich die Überschreitung des Orientierungswertes aufgrund der Gebäudeei-
genabschirmung auf 1 - 2 dB(A)). 
 
Im Bereich der straßennahen Baufelder um die Bestandsgebäude Hauptstraße 55, 57 und 57a 
im Teilgebiet WA1 werden die Orientierungswerte mit Beurteilungspegeln von maximal  
63 dB(A) am Tag und 55 dB(A) in der Nacht um bis zu 8 dB(A) bzw. 10 dB(A) überschritten. 
Auch die Grenzwerte der 16. BImSchV von 59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der Nacht werden 
überschritten, nicht jedoch die Schwellenwerte für Höchstbelastungen von 70 dB(A) am Tag 
und 60 dB(A) in der Nacht. 
 
Aufgrund der straßenseitigen Erschließungen der Bestandsbebauungen im Plangebiet sowie 
der geplanten Anbindungen der Zuwegungen für die rückwärtigen Bebauungen (und ange-
sichts der innerörtlichen Lage auch aus städtebaulichen Gründen) kommt die Errichtung von 
Lärmschutzwänden oder -wällen entlang der Hauptstraße nicht in Betracht. Diesbezügliche 
Berechnungen werden daher nicht vorgenommen.  
 
Ein gewisses Maß an aktivem Schallschutz ließe sich aber für das Reihenhaus im Teilgebiet 
WA4 erreichen, indem auf der Gemeinschafts-Stellplatzanlage entlang der Hauptstraße eine 
Garagenzeile oder eine Carportanlage mit geschlossener Rückwand errichtet wird.  
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Weiterhin weist die als Anlage 8 beigefügte Lärmkarte für die Immissionshöhe 2 m nach, dass 
die westlichen Seiten der straßennahen Gebäude ausreichend geschützt sind, um hier eben-
erdige Außenwohnbereiche (Terrassen) anzuordnen. Explizite diesbezügliche Restriktionen 
für etwaige Neubebauungen im straßennahen Bereich des Teilgebietes WA1 sind nach fach-
licher Einschätzung des Unterzeichners nicht erforderlich. Im Bereich der Reihenhauszeile im 
Teilgebiet WA4 wird der Orientierungswert tags von 55 dB(A) in der Immissionshöhe 2 m be-
reits am östlichen Rand des Baufeldes eingehalten. 
 
Auf passive Maßnahmen zum Schutz der Bewohner bei Aufenthalt innerhalb der Gebäude 
wird im Kapitel 4.5 eingegangen. 
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4.5 Bemessung des passiven Schallschutzes 
 
Zum Ausgleich der Orientierungs- und Grenzwertüberschreitungen im straßennahen Bereich 
ist die Festsetzung von passiven Schallschutzmaßnahmen bei baulichen Erweiterungen und 
Neubebauungen geboten (eine Pflicht zur Nachrüstung an Bestandsbebauungen besteht 
nicht). Dabei wird zur Vereinfachung empfohlen, auf der sicheren Seite liegend die für das  
1. OG berechneten Beurteilungspegel ohne weitere Geschossdifferenzierung für die Bemes-
sung zugrunde zu legen.  
 
Gemäß DIN 4109 (2018) ist zwischen den Raumnutzungen zu unterscheiden. Bei der Dimen-
sionierung der Schalldämmung der Gebäudeaußenbauteile von schutzbedürftigen Räumen, 
deren Nutzung zum Nachtschlaf nicht ausgeschlossen werden kann, ergeben sich die Anfor-
derungen regelmäßig aus den Außenlärmpegeln, die aus der nächtlichen Lärmbelastung ge-
bildet werden. Für Räume, die bestimmungsgemäß nicht für den Nachtschlaf genutzt werden, 
ergeben sich die Anforderungen regelmäßig aus den Außenlärmpegeln, die aus der Lärmbe-
lastung tagsüber gebildet werden. Im vorliegenden Fall ergeben sich in der Nacht um 2 dB 
höhere Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile. Auch diesbezüglich wird 
auf der sicheren Seite liegend empfohlen, bei der Bemessung des passiven Schallschutzes 
die Nachtzeit zugrunde zu legen. 
 
Die Regelungen der auf Einzelbauvorhaben in Baugenehmigungsverfahren abzielende  
DIN 4109 (2018) erfordern eine dezibelgenaue Bemessung des erforderlichen passiven 
Schallschutzes. Solchermaßen dezidierte Festsetzungen werden dem Angebotscharakter der 
Bauleitplanung nicht gerecht und würden zu einer Überfrachtung des Bebauungsplanes füh-
ren. Aus fachlicher Sicht wird daher empfohlen, zur orientierenden Qualifizierung der aus den 
Lärmbelastungen resultierenden Anforderungen an den passiven Schallschutz weiterhin die 
auf Spannen von 5 dB(A) basierenden – auf der sicheren Seite liegenden – Lärmpegelbe-
reichszuordnungen anzuwenden (auf die im Übrigen in der Tabelle 7 der DIN 4109-1:2018-01 
Bezug genommen wird) mit einer ergänzenden Ausstiegsklausel in den Festsetzungen für  
detailliertere einzelbauvorhabenbezogene Berechnungen. Auf die Ausführungen im Kapitel 
4.1.2 wird verwiesen. 
 
In der Anlage 11 sind die sich mit damit ergebenden (vereinfachend für freie Schallausbreitung 
berechneten) Lärmpegelbereiche dargestellt. Es wird empfohlen, die Lärmpegelbereiche III 
und IV in der Planzeichnung festzusetzen. 
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4.6 Festsetzungsvorschlag  
 
Die passiven Schallschutzmaßnahmen lassen sich wie folgt im Bebauungsplan festsetzen 
(Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB): 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 30 sind bei baulichen Erweiterungen und Neu-
bebauungen Vorkehrungen zum Schutz vor Verkehrslärmimmissionen zu treffen (passiver 
Schallschutz). Es gelten die folgenden Anforderungen an die schalltechnischen Eigenschaften 
der Gesamtkonstruktion der Außenbauteile von Aufenthaltsräumen in Wohnungen (Wand, 
Dach, Fenster, Lüftung): 
 
Lärmpegelbereich III:  R’w,ges = 35 dB 
Lärmpegelbereich IV:  R’w,ges = 40 dB 
 
(Anmerkung: Abgrenzung der Lärmpegelbereiche gemäß Anlage 11). 
 
Für die Außenbauteile anderer Raumarten gelten Zu- oder Abschläge gemäß Kapitel 7.1 der 
DIN 4109-1:2018-01. 
 
Für vollständig von der Hauptstraße abgewandte Gebäudeseiten darf das erforderliche ge-
samte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R’w,ges um 5 dB gemindert werden. 
 
Das erforderliche gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R’w,ges bezieht sich auf die ge-
samte Außenfläche eines Raumes einschließlich Dach. Der Nachweis der Anforderung ist in 
Abhängigkeit des Verhältnisses der gesamten Außenfläche eines Raumes zu dessen Grund-
fläche sowie der Flächenanteile der Außenbauteile zu führen. Grundlage für den Nachweis 
der Schalldämm-Maße sind die Normen DIN 4109-1:2018-01 „Schallschutz im Hochbau, Teil 
1: Mindestanforderungen“ und DIN 4109-2:2018-01 „Schallschutz im Hochbau, Teil 2: Rech-
nerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen“.  
 
Der erforderliche hygienische Luftwechsel in Schlafräumen und Kinderzimmern ist in den 
Lärmpegelbereichen III und IV durch schalldämmende Lüftungseinrichtungen oder andere  
– den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechende – Maßnahmen sicherzustel-
len, sofern die Grundrissanordnung keine Fensterbelüftungen an den von der Hauptstraße 
vollständig abgewandten Gebäudeseiten zulässt. Das Maß der schalldämmenden Wirkung der 
Lüftungseinrichtungen ist auf die festgesetzten erforderlichen gesamten bewerteten Bau-
Schalldämm-Maße abzustellen und beim Nachweis der resultierenden Schalldämmung zu be-
rücksichtigen. 
 
Der Nachweis der festgesetzten passiven Schallschutzanforderungen ist im Rahmen der Ob-
jektplanung zu erbringen. Von den Festsetzungen kann im Einzelfall abgewichen werden, 
wenn sich aus den für das konkrete Objekt berechneten Lärmimmissionen nachweislich ge-
ringere Anforderungen an den Schallschutz ergeben. 
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5 Lärmimmissionen durch private Erschließungsstraßen und Stellplätze im  
 Plangebiet 
 
5.1 Beurteilungsgrundlagen 
 
In § 12 Abs. 1 und 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) [3] ist geregelt, dass in Wohngebieten 
grundsätzlich Stellplätze für den durch die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf zulässig 
sind. Nach § 15 Abs. 1 BauNVO sind die in den §§ 2 bis 14 aufgeführten baulichen und sons-
tigen Anlagen im Einzelfall nur dann unzulässig, wenn sie nach Anzahl, Lage, Umfang oder 
Zweckbestimmung der Eigenart des Baugebiets widersprechen bzw. wenn von ihnen Belästi-
gungen oder Störungen ausgehen können, die nach der Eigenart des Baugebiets im Bauge-
biet selbst oder in dessen Umgebung unzumutbar sind. 
 
Nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg aus dem Jahr 
1995 (Az. 3 S 3538/94) rufen Stellplätze, deren Zahl dem durch die baurechtlich zugelassene 
Nutzung verursachten Bedarf entspricht, in einem von Wohnbebauung geprägten Bereich 
keine erheblichen bzw. unzumutbaren Störungen hervor und sind somit hinzunehmen. Dies 
gilt nach dem Beschluss insbesondere für die Maximalpegel (Türenschlagen, Motorstart).  
 
Grundsätzlich ist somit davon auszugehen, dass Stellplatzimmissionen in Wohnbereichen ge-
wissermaßen zu den üblichen Alltagserscheinungen gehören. Ansonsten würde man in Wohn-
gebieten mit zwangsläufigem Nebeneinander von Wohngebäuden und Pkw-Stellplätzen  
häufig Immissionskonflikte antreffen bzw. müssten Stellplätze im Hinblick auf die nächtlichen 
Spitzenpegel in Allgemeinen Wohngebieten einen Abstand von mindestens 28 m zu fremden 
Wohnhäusern aufweisen. Faktisch wären dann in Wohngebieten Stellplätze kaum mehr zu-
lässig.  
 
Allerdings kann eine Beurteilung von Stellplätzen an Wohnanlagen einschließlich der Zu- und 
Abfahrten im Sinne der Regelungen im § 22 BImSchG für nicht genehmigungsbedürftige An-
lagen vorgenommen werden, um Auswirkungen einer Planung auf die Nachbarschaft auszu-
loten und diese schallschutztechnisch zu optimieren. Danach sind Anlagen so zu errichten und 
zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand 
der Technik vermeidbar sind. Nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Um-
welteinwirkungen sind auf ein Mindestmaß zu beschränken (wobei die Schutzanforderungen 
für Mischgebiete als Höchstmaß der zumutbaren Lärmimmissionen einzuhalten sind). 
 
Zur konkreten Lärmbeurteilung lässt sich die TA Lärm [14] heranziehen. Nach dieser Verwal-
tungsvorschrift werden Beurteilungspegel bestimmt als Mittelwert für die Summe der in den 
Beurteilungszeiten einwirkenden Geräusche, die von dem Anlagengelände ausgehen.  
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In die Berechnung der Beurteilungspegel fließen die Höhe der Lärmimmissionen, die Einwirk-
zeit und -dauer, die Impulshaltigkeit und die Ton-/Informationshaltigkeit ein.  
 
Der Tag-Beurteilungspegel bezieht sich auf den 16-stündigen Bezugszeitraum von 06:00 - 
22:00 Uhr. Für die Betriebsaktivitäten in den Ruhezeiten werktags 06:00 - 07:00 Uhr und 20:00 
- 22:00 Uhr bzw. an Sonn- und Feiertagen 06:00 - 09:00 Uhr, 13:00 - 15:00 Uhr und 20:00 - 
22:00 Uhr wird mit Ausnahme von Misch-, Dorf- und Gewerbegebieten sowie Urbanen Gebie-
ten ein Ruhezeitenzuschlag von 6 dB(A) erhoben. In der Bezugszeit nachts (22:00 - 06:00 
Uhr) ist die volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel maßgebend. 
 
Nach TA Lärm ist zur Bestimmung des Zuschlages für die Impulshaltigkeit der zu beurteilen-
den Geräusche das Taktmaximalpegelverfahren anzuwenden bzw. können bei Prognosen 
pauschale Impulszuschläge von KI = 3 dB oder KI = 6 dB je nach Auffälligkeit bei der Bildung 
der Beurteilungspegel berücksichtigt werden, sofern keine näheren Informationen über die Im-
pulshaltigkeit vorliegen. Treten in einem Geräusch am Immissionsort ein oder mehrere Einzel-
töne deutlich hörbar hervor oder ist das Geräusch informationshaltig, so ist je nach Auffälligkeit 
ein Zuschlag von KT = 3 dB oder KT = 6 dB bei der Bildung des Beurteilungspegels hinzuzu-
rechnen. Die ermittelten Beurteilungspegel sind kaufmännisch ab- oder aufzurunden. Auf die 
diesbezüglichen Ausführungen in den LAI-Hinweisen zur Auslegung der TA Lärm [15] wird 
verwiesen. 
 
Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche im Sinne des BImSchG ist 
sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung durch die nach TA Lärm zu beurteilenden Anlagen, 
Betriebe und Einrichtungen folgende gebietsabhängige Immissionsrichtwerte nicht über- 
schreitet: 
 
Tabelle 4:  Immissionsrichtwerte der TA Lärm  
 

 
Tag 

06:00 - 22:00 Uhr 
dB(A) 

Nacht 
22:00 - 06:00 Uhr 

dB(A) 

Gewerbegebiete (GE) 65 50 

Urbane Gebiete (GU) 63 45 

Misch-/Kern-/Dorfgebiete (MI, MK, MD) 60 45 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 
Kleinsiedlungsgebiete (WS) 

55 40 

Reine Wohngebiete (WR) 50 35 
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Die Art der in der obigen Tabelle bezeichneten Gebiete ergibt sich aus den Festsetzungen in 
den Bebauungsplänen. Sonstige in Bebauungsplänen festgesetzte Flächen sowie Gebiete 
und Einrichtungen, für die keine Festsetzungen bestehen, sind entsprechend der Schutzbe-
dürftigkeit zu beurteilen. 
 
Die für die Beurteilung maßgeblichen Immissionsorte liegen nach TA Lärm  
 
● bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb vor der Mitte der geöffneten Fenster der vom Ge-

räusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Räume (dies sind in der Regel die den 
Lärmquellen zugewandten Fenster in den obersten Geschossen) 

 
● bei unbebauten Flächen oder bebauten Flächen, die keine Gebäude mit schutzbedürftigen 

Räumen enthalten, an dem am stärksten betroffenen Rand, wo nach dem Bau- und Pla-
nungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen erstellt werden dürfen. 
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5.2 Berechnungsansätze, Immissionsorte und Berechnungsverfahren 
 
In der Anlage 12 ist das Berechnungsmodell für die von den Zuwegungen (Q1, Q2) und den 
Stellplätzen an der Reihenhauszeile (Q 3) ausgehenden Lärmimmissionen dargestellt. Im Be-
reich der Baufelder für die Einzelhäuser werden die Stellplätze auf den jeweiligen Grund- 
stücken angelegt und bleiben daher unberücksichtigt. 
 
Auf der sicheren Seite liegend wird für jedes Einzelhaus von 2 Wohneinheiten ausgegangen. 
Über die nördliche Zuwegung werden somit 8 Wohneinheiten und über die südliche Zuwegung 
einschließlich der 6 Wohneinheiten der Reihenhauszeile 12 Wohneinheiten erschlossen. 
 
Nach der Parkplatzlärmstudie [16] ist bei oberirdischen Parkplätzen an Wohnanlagen tagsüber 
zwischen 06:00 Uhr und 22:00 Uhr von 0,40 Parkbewegungen pro Stellplatz und Stunde sowie 
in der nach TA Lärm ungünstigsten Stunde der Beurteilungszeit nachts zwischen 22:00 Uhr 
und 06:00 Uhr von 0,15 Parkbewegungen pro Stellplatz und Stunde auszugehen. An- und 
Abfahrt stellen jeweils eine Parkbewegung dar, d.h. eine Parkbewegung ist mit einer Pkw-
Fahrt auf der Zuwegung verbunden. Geht man auf der sicheren Seite liegend von 1,5 Stell-
plätze pro Wohneinheit aus, dann kommt man auf folgende Frequentierungen (Stundenwerte 
werden jeweils auf den nächsten ganzen Wert aufgerundet): 
 
Q1 Nördliche Zuwegung (Erschließung von 8 Wohneinheiten mit insgesamt 12 Stellplätzen, 

die sich auf die 4 Grundstücke der Einzelhausbebauungen in WA2 verteilen)5) 
 
 12 x 0,4 = 5 Pkw-Fahrten pro Stunde am Tag7) 

 12 x 0,15 = 2 Pkw-Fahrten in der ungünstigsten Nachtstunde 
 
Q2 Südliche Zuwegung (Erschließung von 12 Wohneinheiten mit insgesamt 18 Stellplätzen, 

die sich auf das Grundstück der Reihenhauszeile im WA4 sowie die 3 Grundstücke der 
Einzelhausbebauungen im WA3 verteilen)5) 

 
 18 x 0,4 = 8 Pkw-Fahrten pro Stunde am Tag7) 

 18 x 0,15 = 3 Pkw-Fahrten in der ungünstigsten Nachtstunde 
 
Q3 Stellplatzanlage mit 9 Parkbuchten am Reihenhaus mit 6 Wohneinheiten im WA46) 
 
 9 x 0,4 = 5 Parkbewegungen pro Stunde am Tag7) 

 9 x 0,15 = 2 Parkbewegungen in der ungünstigsten Nachtstunde 
 
5) Auf der sicheren Seite liegend wird jeweils die gesamte Fahrstecke der Zuwegungen mit den angegebenen 

Frequentierungen belegt.  
6) Mit gleichmäßiger Verteilung über die in der Anlage 12 rot schraffierten Fläche (die zwei separaten Stellplätze 

an der westlichen Seite des Reihenhauses sind vernachlässigbar).  
7) Mit Zuschlag von 6 dB(A) für die morgendliche Ruhezeit 06:00 - 07:00 Uhr und die abendliche Ruhezeit 20:00 

- 22:00 Uhr. 
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Die Fahrten auf den Zuwegungen werden gemäß Parkplatzlärmstudie mit einer Schallleistung 
von LW,1h = 47,5 dB(A) pro Meter Fahrweg eines Pkw zuzüglich eines Zuschlages für Verbund-
steinpflaster mit Fugen < 3 mm von DStrO = 1,0 dB(A) in Ansatz gebracht. Die Parkvorgänge 
auf der Gemeinschafts-Stellplatzanlage des Reihenhauses (Ein-/Ausparken, Türenschlagen, 
Motorstart) schlagen einschließlich Impulszuschlag mit einer Schallleistung von LW,1h = 67 
dB(A) pro Parkbewegung zu Buche. 
 
Ausgehend von diesen Frequentierungen und Schallleistungen werden die Geräuschein- 
wirkungen an den in der Anlage 12 gekennzeichneten Immissionsorten IO 1 - IO 4 (Bestands- 
gebäude innerhalb des Plangebietes) und IO 5 (Wohnhaus südlich des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplanes Nr. 30) durch Schallausbreitungsberechnungen gemäß DIN ISO 9613-2 
[11] ermittelt. Die Bildung der Beurteilungspegel erfolgt auf der Grundlage der TA Lärm.  
Geräuschspitzen sind gemäß den Ausführungen im Kapitel 5.1 nicht zu berücksichtigen. 
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5.3 Ergebnisse und Bewertung der Lärmberechnungen 
 
Die Ergebnisse der Schallausbreitungsberechnungen und Berechnungen der Beurteilungs-
pegel sind als Anlagen 14 - 18 beigefügt. 
 
Am Tag liegen die Beurteilungspegel an den Bestandsbebauungen innerhalb des Plangebie-
tes mit den Immissionsorten IO 1 - IO 4 mit maximal 49 dB(A) um mindestens 6 dB(A) unter 
dem für Allgemeine Wohngebiete geltenden Immissionsrichtwert der TA Lärm von 55 dB(A). 
Am Wohnhaus Hauptstraße 53a mit dem Immissionsort IO 5 südlich des Geltungsbereichs 
des Bebauungsplanes Nr. 30 wird der Immissionsrichtwert um mindestens 10 dB(A) unter-
schritten. 
 
In der Nacht wird der Immissionsrichtwert von 40 dB(A) an den Bestandsbebauungen inner-
halb des Plangebietes mit 40 dB(A) an IO 1, 33 dB(A) an IO 2, 40 dB(A) an IO 3 und 38 dB(A) 
an IO 4/DG eingehalten. Nur an IO 4/EG liegt der berechnete Wert mit 43 dB(A) über dem 
Immissionsrichtwert. Hierbei handelt es sich um einen Anbau, der derzeit von der Dachdecke-
rei für Geschäftszwecke genutzt wird. Auch bei einer Nachfolgenutzung für Wohnzwecke nach 
Aufgabe des Geschäftsbetriebes wären nach fachlicher Einschätzung angesichts der auf der 
sicheren Seite liegenden Berechnungsansätze, der Einhaltung des als Höchstmaß der zumut-
baren Geräuscheinwirkungen anzusehenden Immissionsrichtwertes für Mischgebiete von  
45 dB(A) sowie der Ausführungen im Kapitel 5.1 zur Beurteilung von Stellplätzen in Wohnge-
bieten Schallschutzmaßnahmen – sofern überhaupt umsetzbar – unverhältnismäßig. 
 
Am Wohnhaus Hauptstraße 53a südlich der Gemeinschafts-Stellplatzanlage der Reihenhaus-
zeile wird der Immissionsrichtwert nachts von 40 dB(A) um 1 - 2 dB(A) überschritten. Vorsorge 
ist hier relativ einfach und verhältnismäßig möglich, indem am südlichen Rand der Parkfläche 
gemäß der Darstellung in der Anlage 12 eine 1,5 m hohe Lärmschutzwand mit einem Schall-
dämm-Maß von mindestens 25 dB errichtet wird. Gemäß Anlage 19 wird der Immissionsricht-
wert von 40 dB(A) dann im EG und DG eingehalten. 
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6 Zusammenfassung 
 
Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet 
 
Die flächendeckenden Ergebnisse der Berechnungen der von der Hauptstraße (L 331) ausge-
henden Verkehrslärmimmissionen sind in den Anlagen 8 - 10 dargestellt. Die für Allgemeine 
Wohngebiete geltenden Orientierungswert-Isophone des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 von  
55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht sind darin durch weiße Linien hervorgehoben.  
 
Innerhalb der für Neubebauungen festgesetzten Baugrenzen der Teilgebiete WA2, WA3 und 
WA4 werden die Orientierungswerte überwiegend eingehalten. Nur im Baufeld für die Reihen-
hauszeile im Teilgebiet WA4 weisen die Berechnungen am östlichen Rand Überschreitungen 
um bis zu 3 dB(A) am Tag und 5 dB(A) in der Nacht nach.  
 
Im Bereich der straßennahen Baufelder um die Bestandsgebäude Hauptstraße 55, 57 und 57a 
im Teilgebiet WA1 werden die Orientierungswerte mit Beurteilungspegeln von maximal  
63 dB(A) am Tag und 55 dB(A) in der Nacht um bis zu 8 dB(A) bzw. 10 dB(A) überschritten. 
Auch die Grenzwerte der 16. BImSchV von 59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der Nacht werden 
überschritten, nicht jedoch die Schwellenwerte für Höchstbelastungen von 70 dB(A) am Tag 
und 60 dB(A) in der Nacht. 
 
Aufgrund der straßenseitigen Erschließungen der Bestandsbebauungen im Plangebiet sowie 
der geplanten Anbindungen der Zuwegungen für die rückwärtigen Bebauungen (und ange-
sichts der innerörtlichen Lage auch aus städtebaulichen Gründen) kommt die Errichtung von 
Lärmschutzwänden oder -wällen entlang der Hauptstraße nicht in Betracht. Ein gewisses Maß 
an aktivem Schallschutz ließe sich aber für das Reihenhaus im Teilgebiet WA4 erreichen, in-
dem auf der Gemeinschafts-Stellplatzanlage entlang der Hauptstraße eine Garagenzeile oder 
eine Carportanlage mit geschlossener Rückwand errichtet wird.  
 
Weiterhin weist die als Anlage 8 beigefügte Lärmkarte für die Immissionshöhe 2 m nach, dass 
die westlichen Seiten der straßennahen Gebäude ausreichend geschützt sind, um hier eben-
erdige Außenwohnbereiche (Terrassen) anzuordnen. Explizite diesbezügliche Restriktionen 
für etwaige Neubebauungen im straßennahen Bereich des Teilgebietes WA1 sind nach fach-
licher Einschätzung des Unterzeichners nicht erforderlich. Im Bereich der Reihenhauszeile im 
Teilgebiet WA4 wird der Orientierungswert tags von 55 dB(A) in der Immissionshöhe 2 m be-
reits am östlichen Rand des Baufeldes eingehalten. 
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Zum Ausgleich der Orientierungs- und Grenzwertüberschreitungen im straßennahen Bereich 
ist die Festsetzung von passiven Schallschutzmaßnahmen bei baulichen Erweiterungen und 
Neubebauungen geboten. Nähere Ausführungen können dem Kapitel 4.5 sowie ein Vorschlag 
zur Festsetzung der Lärmpegelbereiche III und IV dem Kapitel 4.6 in Verbindung mit Anlage 
11 entnommen werden. 
 
Lärmimmissionen durch private Erschließungsstraßen und Stellplätze im Plangebiet 
 
Die Ergebnisse der Berechnungen der von der Befahrung der privaten Erschließungsstraßen 
sowie den Parkvorgängen auf der Gemeinschafts-Stellplatzanlage an der Reihenhauszeile im 
Teilgebiet WA4 ausgehenden Lärmimmissionen sind als Anlagen 14 - 18 beigefügt. In der 
Anlage 12 sind die Schallquellen und die Immissionsorte gekennzeichnet. 
 
Am Tag liegen die Beurteilungspegel an schutzbedürftigen Gebäuden inner- und außerhalb 
des Plangebietes um mindestens 6 dB(A) unter dem für Allgemeine Wohngebiete geltenden 
Immissionsrichtwert der TA Lärm von 55 dB(A). In der Nacht wird der Immissionsrichtwert von 
40 dB(A) an den Bestandsbebauungen innerhalb des Plangebietes mit 40 dB(A) an IO 1, 33 
dB(A) an IO 2, 40 dB(A) an IO 3 und 38 dB(A) an IO 4/DG eingehalten. Nur an IO 4/EG liegt 
der berechnete Wert mit 43 dB(A) über dem Immissionsrichtwert. Hierbei handelt es sich um 
einen Anbau, der derzeit von der Dachdeckerei für Geschäftszwecke genutzt wird. Auch bei 
einer Nachfolgenutzung für Wohnzwecke nach Aufgabe des Geschäftsbetriebes wären nach 
fachlicher Einschätzung angesichts der auf der sicheren Seite liegenden Berechnungs- 
ansätze, der Einhaltung des als Höchstmaß der zumutbaren Geräuscheinwirkungen anzuse-
henden Immissionsrichtwertes für Mischgebiete von 45 dB(A) sowie der Ausführungen im Ka-
pitel 5.1 zur Beurteilung von Stellplätzen in Wohngebieten Schallschutzmaßnahmen – sofern 
überhaupt umsetzbar – unverhältnismäßig. 
 
Am Wohnhaus Hauptstraße 53a (IO 5) südlich der Gemeinschafts-Stellplatzanlage der Rei-
henhauszeile wird der Immissionsrichtwert nachts von 40 dB(A) um 1 - 2 dB(A) überschritten. 
Vorsorge ist hier relativ einfach und verhältnismäßig möglich, indem am südlichen Rand der 
Parkfläche gemäß der Darstellung in der Anlage 12 eine 1,5 m hohe Lärmschutzwand mit 
einem Schalldämm-Maß von mindestens 25 dB errichtet wird. 

      
         

       
 
Ingenieurbüro für Schallschutz      Mölln, 18.05.2018 
Dipl.-Ing. Volker Ziegler 
 
Dieses Gutachten enthält 31 Textseiten und 19 Blatt Anlagen. 
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 Lageplan mit Schallquellen
 der Zuwegungen und der
 Stellplatzanlage sowie
 mit Immissionsorten
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